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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs2;

BDG 1979 §52 Abs2;

B-VG Art133 Abs4;

VwGG §34 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/12/0139 E 19. Dezember 2001 VwSlg 15742 A/2001 RS 5(hier ohne den dritten und den vierten Satz)

Stammrechtssatz

§ 51 Abs. 2 Satz 2 BDG 1979 stellt der Bescheinigungsp icht zwei weitere Verp ichtungen des Beamten zur Seite,

nämlich 1. die P icht zur zumutbaren Krankenbehandlung, die die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit sicherstellen

soll, und 2. die P icht zur zumutbaren Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung. Die zuletzt genannte

Mitwirkungsp icht dient o enkundig der Feststellung der Dienstfähigkeit des Beamten. Sie bezieht sich jedenfalls auf

den Fall, dass der Beamte unter Berufung auf seine Erkrankung dem Dienst fernbleibt. In diesem Fall dient sie der

Kontrolle, ob die vom Beamten geltend gemachte krankheitsbedingte Dienstverhinderung überhaupt vorlag oder noch

vorliegt bzw. die zumutbare Krankenbehandlung statt ndet oder stattgefunden hat. Diese Kontrollfunktion ergibt sich

auch aus dem Zusammenhang mit § 52 Abs. 2 Satz 1 BDG 1979 (zum Verhältnis dieser Bestimmung zu § 51 Abs. 2

letzter Satz BDG 1979 siehe das hg. Erkenntnis vom 17. Februar 1999, Zl. 97/12/0108), der die Dienstbehörde

ermächtigt (und nach dem dritten Satz auch verp ichtet) den Gesundheitszustand des unter Berufung auf eine

Krankheit abwesenden Beamten durch eine ärztliche Untersuchung überprüfen zu lassen. Damit soll es letztlich der

Dienstbehörde ermöglicht werden, die von ihr zu entscheidende Rechtfrage der Dienstfähigkeit im vorher

dargestellten Sinn, deren Lösung zur Klärung des maßgebenden Sachverhalts im Regelfall die Heranziehung

entsprechender medizinischer Sachverständiger erforderlich macht, zu klären und die jeweils nach dem

Prüfungsergebnis allenfalls gebotenen dienstrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Daraus erklärt sich auch, dass eine

Verletzung dieser Mitwirkungsp icht vom Gesetzgeber als ein Fall einer nicht gerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst

eingestuft wird, weil der Nachweis, ob die geltend gemachte bescheinigte krankheitsbedingte Abwesenheit tatsächlich

gerechtfertigt war, aus Gründen, die in der Sphäre des Beamten liegen, von der Dienstbehörde nicht geführt werden

kann (so bereits das hg. Erkenntnis vom 17. Februar 1999, Zl. 97/12/0108).
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